
Nicht zum Gegenstand des Strafrechts gehören dagegen die Formen 
der Tätigkeit der mit der Verbrechensbekämpfung beauftragten Organe; 
diese werden durch das Strafprozeßrecht festgelegt. Das Strafprozeß
recht enthält die Gesamtheit der Normen, die das Verfahren der unter
suchenden, anklagenden und rechtsprechenden Organe des historisch 
bedingten Staates zur Aufklärung der Verbrechen und zur Ermitt
lung, Ergreifung und Aburteilung des Täters zum Gegenstand haben.

Strafrecht und Strafprozeßrecht stehen jedoch in einem wechsel
seitigen Verhältnis zueinander. Das Strafprozeßrecht regelt die Art und 
Weise der Durchsetzung der Strafrechtsnormen, die Art und Weise der 
Verwirklichung der Strafbefugnis. Darüber hinaus legt es die Formen 
fest, in denen die strafgerichtlichen Entscheidungen überprüft, ange- 
fochten, abgeändert und aufgehoben werden können und müssen. Des
halb ist jedem Versuch entgegenzutreten, beide Eechtsmaterien von
einander isoliert zu betrachten. Das Strafrecht kann in seiner gesell
schaftlichen Aktion nur dann erfaßt werden, wenn beachtet wird, wie 
die Formen seiner Realisierung rechtlich fixiert worden sind. Das 
Strafprozeßrecht würde man formal auf fassen, wenn man es nicht im 
Zusammenhang mit dem Recht betrachteij wollte, dessen Art der An
wendung es regelt. Beide Rechtsmaterien können in ihrer gesellschaft
lichen Bedeutung nur dann erkannt werden, wenn sie als einander be
dingende und ergänzende Normen der Regelung des Inhalts und der 
Form der staatlichen Verbrechensbekämpfung, wenn sie in ihren Aus
wirkungen auf die rechtsprechende Tätigkeit des Staates, in ihrer ein
heitlichen Wirkung auf die Festigung der Gesellschaftsordnung und 
auf den Klassenkampf betrachtet werden.

So kann das römische Strafrecht der Sklaverei überhaupt nicht ver
standen und dargestellt werden, ohne daß die Arten des Verfahrens be
rücksichtigt werden, weil die Normen nicht nach materiellrechtlichen, 
sondern nach verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten systematisiert wur
den. Es wurde die Privatklage und die öffentliche Klage und darunter das 
ordentliche, gesetzliche Verfahren und das außerordentliche, nach dem 
Ermessen des Richters erfolgende Verfahren unterschieden. Man wird das 
feudale Strafrecht nicht verstehen können, wenn man nicht weiß, daß die 
Feudalherren Gerich'tsherren waren und der Leibeigene der Gerichtsbar
keit seines eigenen Herrn unterlag. Ebensowenig kann man das west
deutsche Strafrecht in seiner gesellschaftlichen Auswirkung verstehen, 
wenn nicht beachtet wird, daß der Bundesgerichtshof den aus dem kano
nischen Inquisitions verfahren übernommenen Begriff der Gerichtskundig- 
keit des Verbrechens anwendet und folglich die Existenz eines Verbre-
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